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// Im Blickpunkth

Die Frage der Anwendbarkeit der Grunderwerbsteuerbefreiungen des § 3 GrEStG auf die fingierten Erwerbsvorg�nge des

§ 1 Abs. 2a GrEStG und des § 1 Abs. 3 GrEStG wird von der Rechtsprechung und der Finanzverwaltung teilweise unter-

schiedlich beantwortet. Teiche geht auf Zweifelsfragen ein. D�rfler und Ribbrock kommentieren das EuGH-Urteil „Columbus

Container“. Der EuGH hatte entschieden, dass der einseitige �bergang Deutschlands von der Anrechnungsmethode zur Frei-

stellungsmethode bei Eink�nften aus einer ausl�ndischen Betriebsst�tte nach § 20 Abs. 2 AStG (switch over) nicht gegen

Niederlassungs- und Kapitalverkehrsfreiheit verst�ßt.

Markus van Ghemen, Verantwortlicher Redakteur Steuerrecht

Entscheidungen

BFH: Steueranmeldung gem�ß § 73e EStDV

1997 – Gemeinschaftsrechtskonforme

Anwendung von § 50a Abs. 4 S. 2 und 3

EStG 1997

Mit Beschluss vom 7.11.2007 – I R 19/04 – hat

der BFH erneut ein Verfahren im Zusammen-

hang mit § 50a EStG entschieden, das in Folge

des EuGH-Verfahrens in Sachen „Scorpio“ ausge-

setzt war. Im vorliegenden Fall wandte sich die

Steuerschuldnerin (Kl�gerin) – eine niederl�ndi-

sche Kapitalgesellschaft – gegen die Steueran-

meldung ihrer Vertragspartnerin, der im Inland

ans�ssigen X-GmbH. Mit der Steueranmeldung

unterwarf die X-GmbH das an die Kl�gerin aus

einem Vertrag �ber die „Gew�hrung von Na-

mens- und Sponsorenrechte f�r Engagements

im Rahmen der X-Tournee“ zu zahlende Entgelt

dem 25%igen Steuerabzug. Zwar war die Kl�ge-

rin – so der BFH – berechtigt, die Steueranmel-

dung aus eigenem Recht anzufechten, die Pr�-

fung kann sich jedoch nur darauf beziehen, ob

der Verg�tungsschuldner (hier die X-GmbH) die

Steueranmeldung vornehmen durfte oder nicht.

Zwecks Vermeidung eines eigenen Haftungsrisi-

kos (§ 50a Abs. 5 Satz 5 EStG 1997) ist er hierzu

schon dann berechtigt, wenn die sachliche Steu-

erpflicht der Verg�tungen jedenfalls zweifelhaft

ist. So lag es hier: Aus der maßgeblichen Sicht

der X-GmbH war von einer hinreichenden Unge-

wissheit �ber die Steuerpflicht der Kl�gerin aus-

zugehen (§§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. d EStG 1997,

50a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG 1997). Um Klarheit

�ber die bis heute nicht abschließend gekl�rte

Frage zu gewinnen, ob eine – wie hier vorlie-

gende – gesonderte Leistungsbeziehung zu ei-

nem von den darbietenden K�nstlern unabh�n-

gigen Dritten in die Steuerpflicht einzubeziehen

ist, h�tte die Kl�gerin ein Freistellungs- oder Er-

stattungsverfahren einleiten m�ssen. Dem steht

auch das Gemeinschaftsrecht nicht entgegen,

wie der BFH unter Bezugnahme auf das EuGH-

Urteil Scorpio ausf�hrt.

Volltext des Urteils // BB-ONLINE BBL2008-191-1

BFH: Verfassungsm�ßigkeit des § 23 Abs. 1

Satz 1 Nr. 2 EStG i.d.F. ab 1999 nicht

zweifelhaft

Mit Beschluss vom 19.12.2007 – IX B 219/07 –

best�tigt der BFH seine bisherige Rechtsauffas-

sung, dass die Besteuerung von Gewinnen aus

privaten Wertpapiergesch�ften ab 1999 verfas-

sungsgem�ß ist. F�r die Vorjahre 1997 und 1998

hatte das BVerfG die Norm wegen eines struktu-

rellen Vollzugsdefizits f�r nichtig erkl�rt (Be-

schluss vom 9.3.2004). Das erst nachtr�glich,

aber r�ckbez�glich eingef�hrte Kontenabrufver-

fahren (§ 93 Abs. 7, § 93b AO) gew�hrleistet je-

doch eine verbesserte �berpr�fung auch f�r die

Jahre ab 1999, so dass nicht mehr von einem

strukturellen Vollzugsdefizit ausgegangen wer-

den kann.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2008-191-2

BFH: Erstmalige Feststellung des

Einlagekontos bei Betrieben gewerblicher

Art – Ber�cksichtigung von Einlagen zum

Ausgleich von Verlusten

Mit Urteil vom 21.8.2007 – I R 78/06 – hat der

BFH entschieden, dass Einlagen, die eine Tr�ger-

k�rperschaft ihrem Betrieb gewerblicher Art

ohne eigene Rechtspers�nlichkeit unter Geltung

des Anrechnungsverfahrens zum Ausgleich von

Verlusten zugef�hrt hat, nicht den Anfangsbe-

stand des steuerlichen Einlagekontos erh�hen.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2008-191-3

Verwaltungsanweisung
BMF: Feststellungsfrist bei der Feststellung

desverbleibendenVerlustvortrags

Schreiben vom 30.11. 2007 – IV C 4 – S 2225/07/

0004

Das BMF-Schreiben nimmt Stellung zu § 10d

Abs. 4 EStG i.d.F. des JStG 2007 vom 13.12.2006

und zur Anwendung der BFH-Urteile vom

1.3.2006 – XI R 33/04 – und vom 2.8.2006 – XI R

65/05.

Volltext des Schr: // BB-ONLINE BBL2008-191-4

Gesetzgebung

Entwurf f�reineTransparenzrichtlinie-

Durchf�hrungsverordnung (TranspRLDV)

Mit dem Referentenentwurf vom 11.1.2008 wird

die Richtlinie 2007/14/EG der Kommission vom

8.3.2007 mit Durchf�hrungsbestimmungen zu

bestimmten Vorschriften der Richtlinie 2004/

109/EG vom 15.12.2004 zur Harmonisierung der

Transparenzanforderungen in Bezug auf Infor-

mationen �ber Emittenten, deren Wertpapiere

zum Handel an einem geregelten Markt zugelas-

sen sind (ABl. EU Nr. L 69, S. 27), umgesetzt. Die

Richtlinie 2007/14/EG konkretisiert die Vorgaben

der Richtlinie 2004/109/EG im Hinblick auf die

Offenlegung bedeutender Beteiligungen durch

Investoren, die Mindestnormen f�r die europa-

weite �ffentliche Verbreitung vorgeschriebener

Informationen, die Offenlegung von Finanzda-

ten in Halbjahresberichten der Emittenten und

die Mindestanforderungen f�r die Anerkennung

der Gleichwertigkeit von Drittstaatenvorschrif-

ten.

Das am 20.1.2007 in Kraft getretene Transpa-

renzrichtlinie-Umsetzungsgesetz wurde soweit

m�glich unter Ber�cksichtung der w�hrend des

Gesetzgebungsverfahrens bereits im Entwurf

vorliegenden Durchf�hrungsrichtlinie verfasst.

Weitere Umsetzungsmaßnahmen, soweit sie Ge-

setzes�nderungen erforderten, wurden im Rah-

men des Investment�nderungsgesetzes vom

21.12.2007 (BGBl. I S. 3089) vorgenommen, das

am 28.12.2007 in Kraft getreten ist. Mit dem Ver-

ordnungsentwurf sollen nunmehr die restlichen

Vorgaben der Richtlinie 2007/14/EG in nationa-

les Recht umgesetzt werden.

Volltext: // BB-ONLINE BBL2008-191-5
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